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RS Vwgh 1992/3/18 92/14/0019
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 18.03.1992

Index

32/02 Steuern vom Einkommen und Ertrag

32/04 Steuern vom Umsatz

Norm

EStG 1972 §21 Abs2 Z1

EStG 1972 §23

UStG 1972 §22 Abs4

Rechtssatz

Ausführungen zum Lohndrusch, insbesondere ob er als der Landwirtschaft wirtschaftlich untergeordnet zu betrachten

ist. Taugliche Beurteilungskritierien sind das Verhältnis der Umsätze (Hinweis E 19.2.1985, 84/14/0125) und der

Umfang des eingesetzten Anlagevermögens.

Schlagworte

LiebhabereiMangel der Berechtigung zur Erhebung der Beschwerde mangelnde subjektive Rechtsverletzung

Parteienrechte und BeschwerdelegitimationVerwaltungsverfahren Mangelnde Rechtsverletzung keine

Beschwerdelegitimation
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